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Infolge von Hochwasserbeanspruchun-
gen in den letzten Jahren müssen am 
oben genannten Objekt Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz ergriffen wer-
den.

Hierbei müssen vor allem die Ortschaf-
ten Windehausen und Heringen vor den 
Auswirkungen der teils erheblichen Was- 
sermengen geschützt werden. Mit Be-
ginn der Vorplanung, die eine Deichrück-
verlegung sowie den Neubau von Dei-
chen bzw. Hochwasserschutzanlagen 
und die Aufweitung des Gewässerquer-
schnittes der Zorge betrachten wird, 
ist der Baugrund zu erkunden und zu be-
gutachten (geotechnischer Bericht nach 
DIN 4020). 

Im Rahmen des geotechnischen Berich-
tes sind Schichtenmodelle mit den cha- 
rakteristischen bodenmechanischen 
Kennwerten für die spätere Deichstatik 
nach DIN 19712:2013 zu definieren. 

Da auf die technologische Bauaus-
führung bezogen zukünftig Homogen-
bereiche gemäß VOB Teil C 2016 zu 
definieren sind, ist das Untersuchungs-
programm daran orientiert.

Im Rahmen der Aufschlussarbeiten 
werden 8 Rotationskernbohrungen, 75 
Rammkernsondierungen sowie 16 
schwere Rammsondierungen abge-
teuft. Zur Erkundung von Ufersicherun-
gen, Gründungstiefen von HWS-Mauern 
und Freilegungen von Ufersicherungen 
werden insgesamt 26 Schürfe angelegt. 
Des Weiteren muss die Erreichbarkeit 
der Einbaugüte vorhandener Deichma-
terialien mit Anlegen von 2 Probefeldern 
(ca. 20 m³) geprüft werden.

Im Zuge dieses Projektes ist vor Beginn 
der Außenarbeiten eine Munitionsfrei-
gabe bei den zuständigen Behörden 
einzuholen und ge ge be nen falls eine 
Kampfmittelsondierung bzw. Kampf-
mittelbeseitigung durchzuführen. 
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Zu viel Stress kann zu Burnout, Schlaf-
störungen, Depressionen etc. führen. Je 
höher das Arbeitstempo, je weniger Kon-
trollmöglichkeiten eine Person hat, je 
niedriger die erlebte Anerkennung und je 
unsicherer der Arbeitsplatz, umso höher 
ist das Risiko, das Menschen an ihre 
Belastungsgrenzen geraten. Sie leiden 
subjektiv unter „Stress“ und entwickeln 
darüber hinaus psychosomatische 
Symptome. Laut Umfragen großer Kran-
kenkassen leiden derzeit 30 bis 35 % der 
Bevölkerung unter stressbedingten psy-
chischen Belastungen. 60 % klagen über 
depressive Stimmung, Schlafstörungen, 
Nervosität, Unruhe und Reizbarkeit, wäh-
rend 70 % zumindest zeitweise unter 
Verspannungen,  Rückenschmerzen und 
/oder Abgeschlagenheit leiden. Bis zu 
25 % erleben sich als ausgebrannt. Und 
nicht wenige dieser Menschen sind be-
reits manifest psychosomatisch bzw. 
psychisch erkrankt.
 
Stressbelastungen nehmen zu,  
Sicherheiten nehmen ab. 

Globalisierung, Strukturwandel, Zeit-
druck, zunehmende Komplexität der 
Arbeit, zunehmende Verantwortungs-
übertragung auf nachgeordnete Stel-
len, soziale Entwurzelung, Angst vor 
Arbeitslosigkeit, Misstrauen... Begriffe 
aus diesem Spektrum beschreiben die 
Rahmenbedingungen, die mit dafür 
verantwortlich sind, dass seit 2001 bis 
heute der Anteil der durch psychische 
Störungen bedingten AU-Tage (Arbeits-
unfähigkeitstage) von 6,6 auf 10,5% an-
stieg. Immer mehr Menschen erleben 
sich in ihrer Arbeit als „an der Belas-
tungsgrenze“, wobei die gleichzeitig sin-
kenden AU-Tage kaum anders als durch 
hohen systemischen Druck erklärbar 
sind.

Stressbelastung empfindet jeder 
Mensch anders.

Stress ist nicht die unmittelbare Folge 
von Belastungen auf hilflose Individuen 
sondern ein komplexes Phänomen. Ei-
nerseits wird Stress durch die äußeren 
Bedingungen (Stressoren) und anderer- 
seits durch das Individuum mit sei-
nen jeweils zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten im Umgang mit diesen 
Belastungen bestimmt. Selbst unter 
schwierigen Arbeitsbedingungen gibt 
es Menschen, die gesund bleiben und 
sogar Spaß an ihrer Arbeit haben. Und 
zwar nicht, weil sie ein „dickes“ Fell ha-
ben, sondern meist ein breites Spektrum 
an Strategien, mit denen sie Stress be-

wältigen bzw. Probleme lösen können. 
Für sie taucht Stress als andauerndes, 
negatives Phänomen gar nicht mehr 
auf.
 
Stress am Arbeitsplatz: Mitursache 
psychosomatischer Erkrankungen.

Schlafstörungen sind ein Symptom für 
eine Überlastung. Bis zu zwei Drittel aller 
psychosomatischen Patienten, erleben 
berufliche Belastungen als ursächliche 
oder aufrechterhaltende Bedingung ihrer 
Symptomatik. Selbst wenn die Erkran-
kung angemessen behandelt wird, be-
inhaltet dies nicht automatisch, dass es 
den Patienten nach Genesung und 
Entlassung gelingt, ihre berufliche Pro-
blematik nach Rückkehr an den Arbeits- 
platz angemessen zu lösen. Viele können 
dann immer noch nicht den Teufelskreis 
von Überlastung und Symptomverstär-
kung als solchen erkennen und unter-
brechen.
 
Stress am Arbeitsplatz. Wer kann  
sich dabei schon entspannen? 

Kleine Entspannungstechniken können 
kurzfristig gegen Stress helfen. Das 
Erlernen von Entspannungstechniken, 
etwa der Progressiven Muskelrelaxation, 
kann hilfreich sein. In vielen Fällen gelingt 
es unter Druck stehenden Menschen 
aber nicht, Übungen dieser Art kontinu-
ierlich zu machen, schon gar nicht am 
Arbeitsplatz. Und wenn man in der Klinik 
lernt, sich gegenüber anderen angemes-
sen abzugrenzen und Konflikte zu lösen, 
heißt das leider noch lange nicht, dass 
Ähnliches gegenüber dem langjährigen, 
als aversiv erlebten Vorgesetzten oder 
unfreundlichen Kollegen gelingt. 

ALLE REDEN VOM 
STRESS - VIELE 
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Vor Stress schützen - 
oder damit leben

Deshalb, und weil nicht zu erwarten ist, 
dass die Menschen künftig weniger lang 
arbeiten müssen oder die Anforderun-
gen an sie sinken werden, hat die Frage, 
wie man sich vor den negativen Effek-
ten von Stress schützt oder wie man 
lernt mit Stress umzugehen, eine große 
Bedeutung erlangt. Tipps zur Stressver-
meidung oder - bewältigung sind heute 
so vielfältig wie die Stressfaktoren  
selbst. Im Mittelpunkt stehen dabei drei 
Punkte: Man muss sich über den Grund 
des Stresses bewusst werden, sich auf 
die eigenen Ressourcen besinnen und 
für die physische und psychische Ent-
spannung sorgen. 

Persönliche 
Stressfaktoren erkennen

Natürlich ist die Gesellschaft, ist die 
Wirtschaft, stark gefordert, ihren Beitrag 
zur Bewältigung dieses immer grösser 
werdenden Problems zu leisten. Beim 
persönlichen Umgang mit Stress sollte 
man sich aber bewusst machen, dass 
man das „große Ganze“ kaum verändern 
kann, wohl aber den Umgang mit der Si-
tuation als solche. Der krank machende 
Stress kann nur durch die notwendigen 
Veränderungen im persönlichen Ver-
halten erfolgreich angegangen werden, 
wodurch sich in einem zweiten Schritt 
vielleicht auch Veränderungen im Um-
feld ergeben. 

Dazu ist es notwendig, dass man die 
persönlichen Stressfaktoren erkennt, 
sich also die richtigen Fragen stellt, wa-
rum man sich gestresst fühlt. Hat man 
zuviel Verantwortung im Job, fürchtet 
man sich andauernd vor einem Verlust 
des Jobs, ist jede Minute verplant oder 
hat man das Gefühl, wegen all der ge-
schäftlichen Verpflichtungen zu wenig 
Zeit für die Kinder zu haben? Nur wenn 
der Grund für den Stress bekannt ist, 
kann man auch versuchen, etwas da-
gegen zu tun und die Stressfaktoren zu 
reduzieren.

Lust auf Leben

Durch die steigenden Belastungen wird 
auch das Zeitfenster kürzer, in dem wir 
uns unserer Glücks- und Erfolgsfaktoren 
bewusst sind. Dabei sind sie es, die uns 
Energie geben und die Lust am Leben 
stark prägen. Entsprechend hilft es, sich 
wieder bewusst zu machen, bei was wir 
entspannen, Kraft schöpfen und Glück 
empfinden. Was macht mir Spaß? Wo 
und bei was empfinde ich ein besonde-
res Glücksgefühl? Was gibt mir beson-
ders viel Energie, was wiederum genie-
ße ich am meisten? 

Gleichzeitig hilft es, sich zu überlegen, 
in welche Lebensbereiche man aktuell 
am meisten Zeit und Energie investiert. 
Arbeit? Familie? Freizeit? Gesundheit? 
Während uns verschiedene Bereiche 
Energie geben, investieren wir diese an 
anderen Orten wieder. Es gilt also, die 
Ressourcen zu prüfen und die notwen-
dige Balance zu finden. 

Zusätzliche Energie gewinnt der Mensch 
aus positiv Erlebtem, positiven Gedan-
ken und einer positiven Einstellung. 
Auch diese Dinge rücken in der Hek-
tik des Alltags nur allzu schnell in den 
Hintergrund. Das Positive in unserem 
täglichen Dasein und unserer Umwelt 
wahrzunehmen, ist entsprechend wich-
tig. Und auch mit kleinen oder vielleicht 
im Alltag unbewusst Registriertem las-
sen sich Glücksmomente schöpfen: 
Ein Stück Schokolade, eine bestimmte 
Farbe, Feuer, spezielle Gerüche, schöne 
Klänge etc. 

Mit Entspannung zurück zur persönlichen Balance

Physische und 
psychische Entspannung

Verschiedene Entspannungstechniken 
unterstützen uns dabei, in stressigen 
Situationen angemessener und ruhi-
ger zu reagieren, verhelfen aber auch 
zu einer psychischen Ausgeglichenheit 
und einer positiveren Einstellung. Das 
Angebot ist äußerst vielfältig. Zu den 
am häufigsten angewandten Methoden 
gehören:

 � Körperliches Bewegungstraining
 � Muskelentspannung
 � Massage
 � Atemübungen
 � Yoga  
 � Autogenes Training  
 � Meditation  
 � Akupunktur

Zur Entspannung gehört aber auch, 
einfach mal Ruhe zu haben und nichts 
zu tun. Nichts tun heißt nicht in einem 
Buch lesen oder sich einen Film anzuse-
hen, sondern wirklich einfach nichts tun. 

Text: Patrick Gunti - 04/2011 Fotos: pixelio.de
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Termindruck, schlechtes Arbeitsklima, 
emotionaler Stress – immer mehr 
Deutsche leiden unter der steigenden 
Belastung am Arbeitsplatz. Neun von 
zehn Bundesbürgern fühlen sich im Job 
gestresst. Bestimmte Arbeitnehmer 
stoßen aber besonders schnell an ihre 
Belastungsgrenze. 

Wenn die ersten Signale eines drohen-
den Burnouts wahrgenommen werden, 
gibt es Maßnahmen, um diesem ent-
gegenzuwirken. Eine gute Balance zwi-
schen Arbeit und Freizeit, Bewegung 
und gesundes Essen sind dafür wichti-
ge Instrumente. Aber auch die organi-
satorischen Rahmenbedingungen müs-
sen förderlich sein.

„CALM DOWN“ STATT „BURNOUT“

Immer mehr und immer schneller – irgendwann 
stimmt das Gleichgewicht zwischen Anforderung 
und persönlichen Handlungsmöglichkeiten nicht 
mehr

In immer mehr Lebensbereichen kom-
men Menschen an ihre Grenzen. Sie sind 
gestresst – geraten in ein Ungleichge-
wicht zwischen den Anforderungen und 
den persönlichen Handlungsmöglich-
keiten. Mit Stress umgehen zu können, 
wird immer wichtiger. 

Der Begriff Stress wurde in den 1930er 
Jahren vom österreichisch-kanadischen 
Mediziner ungarischer Abstammung 
Hans Selye geprägt. Er gilt als „Vater der 
Stressforschung“ und hat bis zu seinem 
Tod 1982 nicht weniger als 1700 Arbei-
ten und 39 Bücher zum Thema veröf-
fentlicht. Bereits zum Zeitpunkt seines 
Todes waren seine Arbeiten in mehr als 
362.000 wissenschaftlichen Arbeiten 
und in unzählbaren Geschichten in den 
meisten Sprachen und allen Ländern zi-
tiert. In der Zusammenfassung seines 
Lebenswerkes schreibt Selye: „Ich habe 
der Welt ein neues Wort geschenkt - 
Stress.“ 

Eustress – der heilsame Stress

Dass das Wort heute zu unserer Um-
gangssprache gehört, hat mit einer star-
ken Zunahme des als negativ empfun-

denen Stresses zu tun. Es gibt nämlich 
auch den „positiven“ Stress, genannt 
Eustress. Als Eustress werden diejeni-
gen Reize (Stressoren) bezeichnet, die 
den Organismus positiv beeinflussen. 
Ein grundsätzliches Stress- bzw. Erre-
gungspotenzial ist für das Überleben 
eines Organismus unabdingbar. Der 
positive Stress erhöht unsere Aufmerk-
samkeit und fördert die maximale Leis-
tungsfähigkeit des Körpers, ohne ihm zu 
schaden. Eustress wirkt sich auch bei 
häufigem, langfristigem Auftreten posi- 
tiv auf die psychische oder physische 
Funktionsfähigkeit eines Organismus 
aus. Belastungen, die Stressreaktionen 
auslösen, sind also so lange positiv, wie 
sie vom Betroffenen ohne Schaden ge-
meistert werden können. Hans Selye 
nannte Eustress „die Würze des Lebens“.  

Distress - der krank  
machende Stress 

Anders sieht es bei Distress aus, den 
als negativ, unangenehm, bedrohlich 
und überfordernd empfundenen Stress-
faktoren. Sie werden dann negativ in-
terpretiert, wenn sie häufig auftreten, 
kein körperlicher Ausgleich erfolgt und 
die Stressbewältigungsstrategien nicht 
funktionieren. 

Im Normalfall findet nach einer als 
stressig empfundenen Phase eine Re-
generierung des Energiehaushaltes 
statt, die wir versuchen mit genügend 
Schlaf, ausgewogener Ernährung und 
ausgleichenden Tätigkeiten zu unter-
stützen. Bei Distress können die Be-
lastungen aber nicht mehr schadlos 
gemeistert werden. Auf Dauer führt dies 
zu einer Abnahme der Aufmerksamkeit 
und Leistungsfähigkeit. 

Eine fordernde Gesellschaft

Dies geschieht immer häufiger, da sich 
die Herausforderungen im heutigen 
Berufs- und Familienalltag multipliziert 
haben. Die Anforderungen unserer Ge-
sellschaft sind gestiegen, hohe Arbeits-
belastung, Angst um den Job, Zeit- und 
Termindruck und Nacht- und Schichtar-
beit, aber auch Probleme in der Bezie-
hung, Versagensängste, Krankheiten 
oder verschiedene Umweltfaktoren be-
lasten. 

Dazu kommt, dass sich die Veränderun-
gen in einem atemberaubenden Tempo 
abspielen. Die andauernde Herausfor-
derung und der damit einhergehende 
Energieverlust über Monate und Jahre 
hinaus führen zu einem enormen Kräf-
teverschleiss für den Organismus – mit 
einer rasend steigenden Zahl von psy-
chischen Erkrankungen wie Burnout als 
Konsequenz.    

BURNOUT VORBEUGEN
BURNOUT - PRÄVENTION
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Nimmt der Architekt ein besonderes 
Vertrauen des Bauherrn in Anspruch 
und erhält er im Rahmen der Rech-
nungsprüfung Kenntnis vom Einbau ei-
nes untauglichen Baumaterials, muss er 
gegenüber dem Bauherrn Bedenken an-
melden. Dies gilt auch dann, wenn er die 
betreffende Maßnahme weder geplant 
noch angeordnet oder überwacht hat.

OLG Düsseldorf, Urteil 24.10.2014 – 22 U 2/12, 
Volltext: IBRRS 2017, 2914; BGH, Beschluss vom 
20.04.2017 – VII ZR 288/14 (Nichtzulassungsbe-
schwerde zurückgewiesen) BGB §§ 195, 199, 254, 
631, 633, 634a Abs. 1,3, § 638; VOB/B § 4 Nr. 3,  
§ 13 Nr. 1, 3)

Problem/ Sachverhalt

Ein Investor ließ sich aufgrund eines 
mündlichen Auftrags von einem Archi- 
tekten beim Bau eines Einkaufszent-
rums unterstützen. In diesem Zusam-
menhang erhielt dieser bei der Rech-
nungsprüfung Kenntnis davon, dass 
das Endbetriebunternehmen einen Erd- 
austausch vornahm und Stahlwerk-
schlacke als Bodengrund für Gebäude 
und Parkfläche einbrachte. Wie sich 
mehr als fünf Jahre nach der Abnahme 
der Bauleistung herausstellte, war die 
eingebaute Schlacke nicht ausreichend 
raumbeständig, was zu Aufwölbungen 
des Parkplatzes und zu Längsrissen im 
Gebäude führte. Der Investor nimmt u. a. 
den Architekten auf Schadensersatz in 
Anspruch. Der Architekt wendet ein, dass 
die Überwachung nicht zu den verein-
barten Pflichten gehörte. Im Übrigen sei 
der Anspruch gegen ihn verjährt.

Entscheidung

Ohne Erfolg! „Auch wenn im Allgemei-
nen eine Hinweispflicht auf drohende 
Schäden für einen Architekten, der nicht 
umfassend mit der Bauplanung oder 
Bauleitung des betreffenden Gewerks 
befasst ist, nicht besteht, kann sich in be-
sonderen Ausnahmefällen aus Treu und 
Glauben dennoch eine solche Verpflich-
tung ergeben. Eine derartige Aufklär- 
ungspflicht besteht dann, wenn ein 
unkundigerer Vertragspartner der Gefahr 
ausgesetzt ist, Umstände nicht zu er-
kennen, die geeignet sind, die Baudurch- 
führung insgesamt zu vereiteln.“ Auf- 
grund des Quellpotenzials der Schlacke 

hätte diese nicht als Untergrund für das 
Gebäude eingesetzt werden dürfen. Als 
Untergrund für den Parkplatz hätte sie 
nur nach umfassenden Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen eingebracht werden 
dürfen. Die vom Architekten geprüfte Ab- 
rechnung enthält weder textlich noch 
abrechnungstechnisch einen Hinweis, 
dass eine bautechnische Prüfung, insbe-
sondere aber auch eine irgendwie gear-
tete Qualitätskontrolle, vor dem Einbau 
durchgeführt worden war. Damit aber 
war es dem reinen Zufall überlassen, 
ob das Werk dauerhaft Bestand hat. 
Auch wenn er nur abrechnungstech-
nisch mit der Sache befasst war, musste 
der Architekt den Investor auf das Risi-
ko hinweisen. „Es ist treuwidrig, wenn 
derjenige, der eine Rechnung sachlich 
und rechnerisch überprüft, diese ohne 
Hinweis freigibt, obwohl er weiß, dass 
ein erhebliches Risiko besteht …“ In dem 
unterlassenen Hinweis liegt Arglist, so 
dass gem. § 634a Abs. 3 BGB die re-
gelmäßige Verjährungsfrist des § 195 
BGB – drei Jahre –, beginnend mit der 
Anspruchsentstehung und Kenntnis des 
Mangels (§ 199 Abs. 1 BGB), läuft.

Praxishinweis

Prüf- und Hinweispflichten bestehen 
auch außerhalb der erfolgsbezogenen 
werkvertraglichen Mängelhaftung auf 
der Grundlage von Treu und Glauben. 
Solche schuldhaften Nebenpflichtsver-
letzungen können Schadensersatzan-
sprüche und den Arglisteinwand auslö-
sen. Nach diesem Urteil sollten auch alle 
Rechnungsprüfer aufhorchen: Sind aus 
der Rechnung Risiken erkennbar, muss 
ein Hinweis erfolgen. Der gleiche Grund-
satz gilt bei allen Prüfungen und Freiga-
ben, wie meines Erachtens auch bei der 
Prüfung und Freigabe von Werkstatt-
zeichnungen. Will der Architekt seine 
Haftung begrenzen, muss er individual-
vertraglich regeln, welche Risiken sein 
Auftraggeber übernimmt.

RA Dr. Peter Hammacher, Heidelberg

Quelle: IBR Oktober 2017, www.ibr-online.de

AUFTRAGNEHMER-
RECHNUNG OFFEN-
BART TECHNISCHE 
RISIKEN: ARCHITEKT 
MUSS BAUHERRN 
WARNEN!
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1. Der Objektplaner muss sich mit den 
Auswirkungen des Bauvorhabens auf die 
Nachbarbebauung befassen.

2. Es gehört zu den Grundkenntnissen 
des Objektplaners, dass mit dem Bau-
vorhaben der Gründungshorizont einer 
bereits bestehenden Nachbarbebauung 
beeinflusst wird.

3. Es gehört weiter zu den Grundkennt-
nissen des Objektplaners, dass Rammen 
und Ziehen von Spundwänden massive 
Erschütterungen und Setzungen mit sich 
bringen kann.

OLG Jena, Urteil vom 17.09.2015 – 1 U 531/14, 
Volltext: IBRRS 2017, 3717; BGH, Beschluss vom 
30.08.2017 – VII ZR 245/15 (Nichtzulassungsbe-
schwerde zurückgewiesen) BGB §§ 254, 278, 633, 
634, 906 Abs. 3 Satz 2

Problem/ Sachverhalt

Der Bauherr (B) beauftragt im Rahmen 
einer Kanalbaumaßnahme einen Bau-
grundgutachter, der im Gutachten zur  
Sicherung der Baugrube Stahlspund-
wände vorsieht. Daneben wird ein Inge- 
nieur (I) mit der Planung und Überwa-
chung der Kanalbaumaßnahme beauf-
tragt. I plant insbesondere die Stahl-
spundwände und überwacht auch deren 
Ein- und Ausbau mittels Ramm- und 
Ziehtechnik. Beim Ziehen der Bohlen 
zeigen sich Rissschäden am Nachbar-
gebäude. B verlangt von I den Ersatz der 
Schäden i.H.v. rund 60.000 Euro. I 
meint, er hafte nicht für das fehlerhaf-
te Baugrundgutachten, da die Art der 
Ausführung zur Sicherung der Baugru-
be dort als „zwingend und alternativlos“ 
dargestellt worden sei.

Entscheidung

Ohne Erfolg! Weder das Baugrundgut- 
achten,  noch die Planung des I enthalten 
eine Auseinandersetzung mit der Frage, 
inwieweit die vorhandene Nachbarbe-
bauung durch das Bauvorhaben beein-
flusst und in Mitleidenschaft gezogen 
werden könnte. Dies stellt einen gravie-
renden Planungsfehler des I dar. Hätte 
eine Auseinandersetzung mit dieser 
Frage bei der Objektplanung stattgefun-
den, wäre eine andere Art des Verbaus 
zur Ausführung gekommen. Hier hätte 
eine erschütterungs- und setzungsarme 
Technik angewendet werden können.  

Bei der fehlenden Auseinandersetzung  
mit den Auswirkungen auf die Nach-
barbebauung handelt es sich um einen 
eigenen Planungsfehler des I. I hat nicht 
nur übersehen, dass sich das Bau-
grundgutachten hierzu nicht verhält; 
er hat auch die eigene Planung unvoll-
ständig erstellt, da diese sich nicht mit  
der Nachbarbebauung auseinanderge-
setzt hat. Die Kenntnis und Berücksich- 
tigung der örtlichen Gegebenheiten 
gehört jedoch zum Soll jeder Planung.  
Entsprechende Grundkenntnisse sind 
vom Planer einer Kanalbaumaßnahme 
zu erwarten. Der Hinweis auf „alternativ-
lose“ Vorgaben im Baugrundgutachten 
hilft dem I daher nicht. Des Weiteren folgt 
hieraus, dass die Haftung des B nicht um 
ein etwaiges Verschulden des Baugrund- 
gutachters zu kürzen ist.

Praxishinweis

I verletzt seine Hinweispflicht, weil er 
nicht auf das unvollständige Gutachten 
hinweist. Wäre dies sein einziger Fehler, 
müsste angesichts der Glasfassaden-
Entscheidung (BGH, IBR 2009, 92) über 
eine Kürzung des Anspruchs des B 
nachgedacht werden. Es liegt darüber 
hinaus aber auch ein eigener Planungs- 
fehler des I vor, da dieser versäumte, in 
seiner Planung selbst die Nachbarbe- 
bauung zu berücksichtigen. Dies steht 
nicht im Zusammenhang und erst recht 
nicht in Abhängigkeit zum Baugrund- 
gutachten. Für die eigene fehlerhafte 
Planung haftet I in voller Höhe. Neben 
I haftet auch der Baugrundgutachter. Es 
liegt eine Gesamtschuld zwischen den 
Beteiligten vor: Beide Pflichtverletzung- 
en haben zum entstandenen Schaden 
geführt. I steht daher ein Regressan- 
spruch aus § 426 Abs. 1 BGB gegen den 
Baugrundgutachter zu, so dass zwi- 
schen den Beteiligten eine Haftungs- 
quote nach Verursachungs- und Verant-
wortungsteilen zu bilden sein kann.

RA und FA für Bau- und Architekten-
recht Dr. Walter Klein, Köln

Quelle: IBR Februar 2018, www.ibr-online.de

OBJEKTPLANER 
MUSS SICH MIT DER 
NACHBARBEBAUUNG 
BEFASSEN!

Foto: unsplash.com
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Über die RAL-Gütegemeinschaft Kanal-
bau verfolgen Auftraggeber, Ingenieur-
büros und Unternehmen das gemein-
same Ziel, die Qualität im Kanalbau 
zu verbessern. Der Erfolg einer Maß-
nahme kann dann eingeplant werden, 
wenn fachlich geeignete Unternehmen 
auf Grundlage einer qualifizierten Aus-
schreibung tätig werden und zusätz-
lich eine qualifizierte Bauüberwachung 
beigestellt wird. Aber wie geht man 
grundsätzlich an eine Sanierungsmaß-
nahme oder einen Neubau heran? Was 
ist bei Ausschreibung und Vergabe und 
während der Bauüberwachung zu be-
achten? Was bei der Abnahme? Antwor-
ten auf diese und andere Fragen finden 
sich zum Beispiel im Handbuch „Aus-
schreibung und Bauüberwachung von 
Sanierungsmaßnahmen“ (ABS) der Gü-
tegemeinschaft Kanalbau. Das Grund-
lagenwissen bei „Ausschreibung und 
Bauüberwachung von Kanalbaumaß-
nahmen in offener Bauweise“ (ABAK) 
wurde nun in einem zweiten Handbuch 
zusammengefasst. Die betreffenden 
Mitglieder der Gütegemeinschaft erhal-
ten das Handbuch ABAK kostenfrei.

Quelle: bbr-Ausgabe 9/2017
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GRUNDLAGENWISSEN BEI 
AUSSCHREIBUNG UND 
BAUÜBERWACHUNG


